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Betr.: Gesellschafterdienstverträge mit einer deutschen KG unter Arbeitsleistung 
für eine verbundene österreichische KG (EAS 2297) 

Haben vier in Deutschland ansässige Personen sowohl in Deutschland wie auch in Österreich 

je eine KG gegründet, mit der deutschen KG sodann Dienstverträge abgeschlossen wobei sie 

aber ausschließlich bzw. überwiegend für ihre österreichische KG in Österreich und zum 

größten Teil als Gebietsverkaufsleiter in Drittländern (insb. Ungarn, Slowakei, Jugoslawien) 

tätig sind, dann sind im gegebenen Zusammenhang die Bestimmungen des Artikels 7 DBA-

Deutschland von Relevanz. Der Umstand, dass die deutsche KG Arbeitslöhne auszahlt und 

diese an die österreichische KG weiterbelastet, zeigt wohl den Verlauf der Zahlungswege auf, 

ist aber für die steuerliche Erfassung der Gesellschafterentgelte unbeachtlich. 

Denn aus der Sicht der Bilanzbündeltheorie bilden sämtliche Dienstleistungsvergütungen, die 

ein Gesellschafter von seiner Personengesellschaft (nämlich von jener, für die er die 

Dienstleistungen erbringt) erhält, für ihn Sondervergütungen, die den Gewinnanteil erhöhen. 

Der Umstand, dass ihm diese Gewinnanteile im Umweg über seine deutsche 

Personengesellschaft unter dem Titel Gehaltsbezüge zufließen, ist daher steuerlich 

unerheblich. 

Gewinnanteile, die den Inlandsbetriebstätten einer österreichischen KG zuzurechnen sind, 

unterliegen der ausschließlichen Besteuerung in Österreich. Eine Steuerfreistellung in 

Österreich käme nur insoweit in Betracht, als die österreichische KG in einem DBA-

Partnerstaat (Ungarn, Slowakei) eine Betriebstätte unterhält. 
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Die 183-Tage-Klausel des Artikels 15 DBA-Deutschland ist im gegebenen Zusammenhang 

ebenso unanwendbar wie Artikel 16 Abs. 2 in Bezug auf die Geschäftsführerfunktion eines der 

Gesellschafter für die österreichische KG. 
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